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ılussvorschlag

Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Ei-
senach zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzaus-
schuss.

Il. Be ründun

ln der konstituierenden Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am 12.07.2004 wurde
parteiübergreifend erklärt, dass das Berechnungsverfahren zur Besetzung der Ausschüsse und
sonstiger Gremien von d'Hondt in Hare/Niemeyer geändert wird. Dazu bedarf es einer Ände-
rung des § 9 Abs. 3 der Hauptssatzung der Stadt Eisenach.

Der Entwurf der 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung soll nach Beratung im Haupt- und
Finanzausschuss in der Oktobersitzung 2004 des Stadtrates zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.

 der
erbürgermeister

Anlagen und Verteiler
- Entwurf 10. Anderungssatzung zur Hauptsatzung
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Entwurf

10. Änderungssatzung vom zur Hauptsatzung der
Stadt Eisenach

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993
(GVBI. S. 501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S.
41) hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am folgen-
de 10. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach beschlossen:

§1
Änderung der Satzung

Die Hauptsatzung der Stadt Eisenach vom 04.03.1997 (Thüringer Allgemeine
Nr. 72 v. 26.03.1997, Eisenacher Presse - Thüringische Landeszeitung Nr. 72
v. 26.03.1997), zuletzt geändert durch 9. Änderungssatzung vom 01.03.2004
(Thüringer Allgemeine Nr. 60 v. 11.03.2004, Eisenacher Presse - Thüringische
Landeszeitung Nr. 60 v. 11.03.2004), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:
Nach Abs. 4 wird ein neuer Abs. 5 wie folgt angefügt:
„(5) Die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates erhalten eine Kopie des über die
Einwohnen/ersammlung geführten Protokolls.“

2. § 9 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:
„(3) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt nach dem
mathematischen Verhältnisverfahren Hare/Niemeyer. “

3. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Darüber hinaus sollen diese Bekanntmachungen auch im Venfvaltungsgebäu-
de, Markt 2, und im Bürgerbüro, Markt 22, nachrichtlich ausgehangen sowie im
Internet veröffentlicht werden. “

b) Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(5) Sonstige Bekanntmachungen nach Abs. 4 Satz 1, die von ihrer Bedeutung
nicht alle Ortschaften betreffen, sollen nachrichtlich auch an den in Abs. 3 be-
nannten Verkündungstafeln der von der Bekanntmachung betroffenen Ort-
schaften, im Veh/valtungsgebäude, Markt 2 und im Bürgerbüro, Markt 22, aus-
gehangen sowie im Internet veröffentlicht werden. “

§ 2
In - Kraft - Treten



10. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
ng in Kraft.
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-Siegel-

Schneider
Oberbürgermeister


